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Das Verpackungsgesetz – Informationen für
Importeure

Das Verpackungsgesetz verpflichtet, die nach dem Verpackungsgesetz definierten Hersteller, mit der
Lizenzierung der in Verkehr gebrachten Verpackungen. Wichtig an der Stelle ist, dass der definierte
Hersteller nicht zwangsläufig der tatsächliche Hersteller der Verpackung oder des Produktes sein muss.
Das Gesetz definiert den Hersteller und damit den Verpflichteten als denjenigen, der Verpackungen
erstmals gewerbsmäßig in Deutschland in Verkehr bringt. Als Hersteller gilt des Weiteren auch
derjenige, der Verpackungen in den Geltungsbereich des Verpackungsgesetzes (nach Deutschland)
einführt. Damit können als  Hersteller i.S. des Verpackungsgesetzes Produzenten, Händler, Importeure,
Online- und Versandhändler, Vertreiber und sonstige Erstinverkehrbringer in Frage kommen.

Wer ist Importeur?
Als Importeur (Einführender) gilt derjenige, der bei Grenzübergang die rechtliche Verantwortung an der
Ware hat. Im Falle eines Untergangs oder einer Beschädigung trägt er das Verlustrisiko. Für die
Einstufung können die international gültigen Handelsklauseln kurz „Incoterms“ herangezogen werden.
Wichtig an der Stelle ist die Abgrenzung zur Übernahme der Transportkosten. Diese spielen für die
Einstufung keine Rolle. Es geht um die konkrete individuelle Vereinbarung über die Übernahme des
Transportrisikos zwischen Verkäufer und Käufer.

Sollten Waren aus dem Ausland importiert werden, kann der Importeur demnach der Verpflichtete
Hersteller sein. Ist er als Hersteller definiert gelten für ihn sämtliche Verpflichtungen des
Verpackungsgesetzes, wenn es sich um so genannte systembeteiligungspflichtige Verpackungen
handelt. Systembeteiligungspflichtige Verpackungen sind Grundsätzlich alle Verkaufs-, Um-, Service-
und Versandverpackungen sowie alle Füllmaterialien oder Verpackungsbestandteile, die an einen
privaten Endverbraucher abgeben werden. Als privater Endverbraucher gelten private Haushalte und
gleichgestellte Anfallstellen wie Hotels, Kantinen, Verwaltungen, Gaststätten, Schulen, Krankenhäuser,
Restaurants, Altenheime, Bäcker, Metzger, Ärzte usw. Zudem gilt für den Hersteller die
Registrierungspflicht bei der ZSVR.

Wichtig ist, dass sich Verkäufer und Käufer über die Übernahme der Verpflichtungen aus dem VerpackG
abstimmen. Somit wird ggf. eine doppelte Lizenzierung vermieden. Viel wichtiger jedoch ist, dass eine
Beteiligung/Lizenzierung der Verpackungen vor dem in Verkehr bringen (der Abgabe an den
Endverbraucher) stattfindet. Geschieht dies nicht, besteht für die Ware ein Vertriebsverbot in
Deutschland. Zudem drohen Bußgelder von bis zu 200.000€ pro Einzelfall. Sollte ein Versandhändler
nicht als Importeur/Hersteller gelten hat er demnach dennoch die Verpflichtung, sich über die bereits
erfolgte Lizenzierung zu vergewissern. Am besten lässt er sich die vorgenommene Lizenzierung
schriftlich bestätigen.
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Der Versandhändler als Importeur
Importiert ein Versandhändler Ware aus dem Ausland und packt sie vor Weiterversendung an den
Endverbraucher um,  ist er in Deutschland für die eingesetzten Versandmaterialien verantwortlich. Ist
er für die importierten Waren zusätzlich als Hersteller definiert, d.h. trägt er bei Grenzübergang das
Verlustrisiko, ist er zusätzlich für die Lizenzierung der Produktverpackungen verantwortlich.

Grundkonstellation: Versandhändler mit Sitz in Deutschland kauft Ware beim Vertreiber mit Sitz im
Ausland

Beispiel 1: Vereinbarte Incoterm – „Ex Works“ (EXW)
Ex Work bedeutet ein Verkauf ab Werk. Liegt das Werk im Ausland trägt der Käufer in dem Fall der
Versandhändler das Risiko beim Grenzübertritt.

Der Versandhändler gilt somit als Hersteller. Er muss sowohl die Produktverpackung als auch die
Versandverpackungen für die Weitersendung an den pr. Endverbraucher an einem Dualen System
beteiligen. Zudem muss er sich bei der ZSVR registrieren und die Datenmeldung an die ZSVR
übernehmen.

Beispiel 2: Vereinbarte Incoterm – „Delivered at place“ (DAP)
Delivered at place bedeutet, dass der Lieferort in Deutschland liegt und der Verkäufer die Lieferung
schuldet. Der Verkäufer trägt das Verlustrisiko bei Grenzüberschritt.

Der Verkäufer gilt als Hersteller. Er muss die Produktverpackungen bei einem Dualen System beteiligen
und sich für diese Verpackungen bei der ZSVR registrieren und die Datenmeldung übernehmen.

Falls der Versandhändler, die Ware/Produkte in Versandkartonagen umpackt und diese an den pr.
Endverbraucher sendet, ist er für die Lizenzierung der Versandverpackungen verantwortlich und muss
sich ebenfalls bei der ZSVR registrieren.

Das deutsche Verpackungsgesetz gilt nur für Waren/Verpackungen, die in Deutschland an den
Endverbraucher abgegeben werden. Sollten importierte Waren bspw. ins europäische Ausland
weitervertrieben werden, gilt es die jeweilige Landesgesetzgebung im Zielland zu beachten.

Empfehlung: Sie möchten Ihre Verpackungen günstig lizenzieren - ohne lange Vertragsbindungen?

Wir konnten für unsere Mandanten auch für das Jahr 2022 wieder einen Rabatt i.H.v. 8 % mit Reclay
aushandeln. Der entsprechende Gutschein-Code ist hier hinterlegt.

Leser unserer Kanzlei-Beiträge erhalten immerhin noch einen Rabatt i.JH.v. 5%, wenn sie folgenden
Gutscheincode verwenden: LES2022IRK5 oder auf diesen Direktlink klicken.

Zusätzlich bietet activate - by Reclay folgende attraktive Rabattstufen für Frühlizenzierer an.

Einkauf bis

https://www.it-recht-kanzlei.de/Portal/sonderkonditionen.php?_rid=83
https://activate.reclay.de/activate_germany_german/verpackungs-lizenzierung?coupon=LES2022IRK5
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Quartal 1 (Q1) –> 25 % Rabatt
Quartal 2 (Q2) –> 20 % Rabatt
Quartal 3 (Q3) –> 10 % Rabatt

Warum „activate-by Reclay“?

Die IT-Recht Kanzlei empfiehlt aus folgenden Gründen das Online-Portal "activate – by Reclay"

Bei Reclay gibt es keine Pauschalen. Sie zahlen also nur für die Verpackungen, die Sie auch
tatsächlich in Verkehr bringen.
Gerade für sehr kleine Online-/Versandhändler ist Reclay eine wirtschaftlich zumutbare Lösung. Die
Lizenzierung von kleinsten Verpackungsmengen kann bereits mit wenigen Euros erledigt werden.
Es gibt keinen Mindestbestellwert.
Kein fester Vertrag für eine bestimmte Laufzeit: Sie lizenzieren Ihre Mengen, ohne einen Vertrag
über eine feste Laufzeit abschließen zu müssen.
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